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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1988

Norm

GewO 1973 §1 Abs2

EVHGB Art8 Nr14

Rechtssatz

Bei der außergerichtlichen Pfandverwertung nach Art 8 Nr 14 EVHGB bedarf der Pfandgläubiger auch dann keiner

Gewerbeberechtigung, wenn er den Verkauf selbst durchführt. Der Verkauf von Pfandgegenständen kann nicht dem

Begriff des "Handels" unterstellt werden.
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